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Mao macht’'s moglich!

Immer lauter tént das Loblied von der
Zauberkraft des roten Mao-Biichleins!
400 Jahre nach der Einfihrung des
Hardopfels in Europa — er kam aus dem
Westen — erprobte Urs Maltry die
Wirkung des aus dem Osten stammenden
Mao-Schmokers. Hier ist das Ergebnis
seiner Nachforschungen.
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Das Mao-Biichlein wirkt, trotz gleicher
Farbe, im Gegensatz zu den spanischen
Stierkampftiichern, stierabstoBend.
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Das Mao-Buch 4Bt das Gras, das lber
nicht eingehaltene Bundesrats-
Versprechen wachst, schneller und héher
emporschieBen.
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Das rote Biichlein macht Wésche
noch weiBer als die weiBer machenden
Am-WeiBesten-Macher!
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Und schlieBlich das Wichtigste — nicht
nur linksstehende Politiker, sondern auch
Hunde werden nach GenuB des Mao-
Biichleins vollends zu Pekinesen!

Dank dem roten Mao-Biichlein besiegten
die Oesterreicher die Eidgenossen bei

Sankt Moritz.

Es ist nicht unwichtig, in was fiir
Hinden in einem Staatswesen das
Recht sich befindet. Nicht was in
Verfassungen und Gesetzen schwarz
auf weifl verewigt ist, bestimmt
das Schicksal, sondern, in welche
Form die Paragraphen — ohnehin
graphisch etwas skurrile Zeichen
§§§S§ ... — bei der Anwendung
zurechtgebogen  werden. Leicht
kann man sie zu einem Teppich-
klopfer, zu einem Lasso, zu einem
doppelten Fragezeichen oder gar
zu einem Henkersstrick umbie-
gen.

Sie zweifeln? Dann verschaffen
Sie sich in der Bibliothek doch
einmal den Text der Verfassung
eines kommunistischen Staates:
Dort genieflen auf dem Papier die
Biirger anscheinend grofere Frei-
heitsrechte als wir traditionell su-
perfreien Schweizer! Da mochte
man sich geradezu die diversen
Juntas loben: Die sind so ehrlich,
die demokratischen Verfassungen
bei Amtsantritt «voriibergehend»
aufler Kraft zu setzen, aber doch
auch so unehrlich, nicht im voraus
zu sagen, dafl «voriibergehend»
bedeutet: Bis der faschistische
Spuk «voriibergeht» — und das
kann ein, zwei, drei ... Dutzend
Jahrlein dauern; Adolf hat’s mit
seinem blof zwolfjihrigen Jahr-
tausend noch gnidig gemacht —
was allerdings nicht sein alleiniges
Verdienst war.

Bei uns aber, so hért man recht
hiufig sagen, ist das Recht in gu-
ten) Hinden. Vom Hbrensagen
lernt man zwar, laut Sprichwort,
li:igen, aber halten wir uns unvor-
gnﬁenommen an einen nagelneuen
all:

Dem Grindelwaldner Kurdirektor,
der als Nationalrat eine Kleine
Anfrage gestellt hatte, ob der Bun-
desrat sich dessen bewuft sei, daf
dieFremdenpolizei durch ihreEin-
reisebewilligungspraxis dem Gast-
gewerbe die Personalwerbung stark

5

\

Dank dem Mao-Buch iiberlebt der Greis
die jeweils der Besserstellung des AHV-

Rentners folgende doppelte Schlechter-
stellung des Schweizer Schwundfrankens.

AbisZ

. Unser Recht
in wessen Handen?

erschwere, hat er geantwortet: Da-
mit dem «geltenden Recht» besser
Nachachtung  verschafft werde,
diirfe kiinftig die Frau eines Sai-
sonarbeiters nur dann in die
Schweiz einreisen (um dort eben-
falls einen Arbeitsplatz auszufiil-
len), «wenn sie keine minderjih-
rigen Kinder hat». Warum? «Mit
dieser Mafinahme», sagt unsere
Landesregierung, «soll verhindert
werden, dafl Kinder unerlaubter-
weise in die Schweiz gebracht
werden, wo sie der behdrdlichen
Kontrolle entzogen und dem
Schulunterricht ferngehalten wer-
den.» Doch, doch, der Bundesrat
weil wohl, «dafl diese Weisung
die Rekrutierung auslindischer
Arbeitskrifte erschweren kann» —
aber das «geltende Recht» geht
selbstverstindlich vor, denn wir
betreiben schlieflich einen Rechts-
staat, oder nicht? — Also!

So mufl denn der Saisonnier nicht -

nur wihrend der langen Monate

Singen macht Durst...
ihn Igscht der herpliche,
vollmunalige Traubensart

BRAUEREI USTER

seines Aufenthalts die Frau ent-
behren — einer helvetischen Ragaz-
za bewundernd nachpfeifen ist ja
wirklich nur eine unbefriedigende
Ersatzhandlung, iiberhaupt nicht
zu vergleichen mit den Kommodi-
titen, die eine legal angetraute
Ehefrau als Pflichtpensum und als
freie Kiir bieten konnte — nein,
der Saisonnier darf auch nicht
mehr wihrend der langen Ferien-
monate, die ein lindlicher Heimat-
ort in abgelegener Provinz notge-
drungen ansetzt, seinen Bambino,
den stolz verwohnten, am Feier-
abend um sich haben. Ob das der
Bundesrat nun weif oder nicht —
jedenfalls sagt er ‘uns, er halte die
Weisung «aus menschlicher und
rechtlicher Sicht als angebracht!».
Wie ist das? «Rechtlich» — nun ja,
davon verstehen wir als juristische
Laien nicht allzuviel.  Aber
«menschlich» auch noch? Nun, da
werden wir den Verdacht nicht
leicht los, davon verstiinden offen-
sichtlich die Juristen des EJPD
nicht allzuviel. Die Begriindung
beiflt sich nimlich logisch selber
in den Schwanz: Der Aufenthalt
des Bambino bei Papa und Mam-
mina in der Schweiz wird ja erst
durch die «Weisung» illegal und
zwingt die Saisonniers, den Knirps
vor Polizei und Schulbehérde zu
verstecken, weil die Schulpflicht
fiir ihn an unserem, nicht am ita-
lienischen ~Ferienende beginnen
wiirde. Es ist ja schon von unse-
ren sieben Herren, daf ihr Gewis-
sen sich sogar um die italienische
Schulpflicht kiimmert, aber ...

Aber man wirft alle Saisonnier-
frauen in einen Topf, die wenigen,
die ihre Kindesliebe nicht zu ra-
tionalisieren vermochten und etwas
vom Nachwuchs in die Schweiz
einschmuggelten, und die vielen,
die Bambini und Bambine, Ragaz-
zi und Ragazze gehorsam bei der
Nonna oder der Zia in Italien
liefen, mit Ausnahme der bewil-
ligten kurzen Ferienaufenthalte bei
den Eltern in Svizzera. Beide Miit-
ter fallen ohne Unterschied unter
das Einreiseverbot fiir «Ehefrauen
mit minderjihrigen Kindern». Die
biblische Sonne scheinet gleicher-
maflen auf Gerechte und Unge-
rechte herab; die bundesritliche
macht ebenso wenig Unterschiede.

Nun ja, das mag «aus rechtlicher
Sicht» gerade noch hingehen, ob-
schon Kollektivstrafen eher frag-
wiirdige Methoden sind. Aber «aus
menschlicher Sicht» ... Als Laie
hat man doch etwas andere Vor-
stellungen vom Inhalt des Begriffs
Menschlichkeit. Wenn ein paar ita-
lienische Biiblein und Meiteli mit
nicht vollig legal verlingertem Fe-
rienaufenthalt die grofite Gefahr
sind, die der Schweiz droht — nun,
dann brauchen wir uns ja wirklich
nicht so zu beeilen mit milliarden-
schweren Krediten fiir Superflug-
zeuge und Panzer; dagegen hitte
es die Kavallerie noch lange getan.

Gt;ographie

Der Ganges liegt in Indien und
ist ein FluB. Der Gango hingegen
liegt in der Schweiz und ist ein
MuB. Den berithmten Gango-Club
kennt jeder: gang go Kafi hole,
gang go d Schue la sole, etc. Und
wer im Gango ist, der mufl ge-
hen, denn dort befiehlt die Frau,
und da gehorcht man schon bes-
ser. Auch wenn sie sagt: Gang go
en Orientteppich hole! Und dann
eilt man eben zu Vidal an der
BahnhofstraBe 31 in Ziirich!

NEBELSPALTER 35



	Unser Recht in wessen Händen?

